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Bildung von Pensionsrückstellungen bei Pensionszusagen unter Vorbehalt 
(BFH, Urteil vom 06.12.2022, AZ: IV R 21/19) 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) stellte mit Urteil vom 06.12.2022 fest, dass die Bildung von 
Pensionsrückstellungen für eine Pensionszusage, die unter dem Vorbehalt erteilt wurde, dass die 
Pensionsanwartschaften oder Pensionsleistungen gemindert oder entzogen werden können, 
grundsätzlich unzulässig ist. 
 
Im entschiedenen Fall befasste sich das Gericht mit der steuerlichen Zulässigkeit eines 
entsprechenden Vorbehaltes. In der Pensionszusage war geregelt, dass dem Arbeitgeber die 
einseitige Möglichkeit, eine in der Pensionszusage befindliche Transformationstabelle (unter 
Berücksichtigung einer Verzinsung und biometrischer Faktoren) nach freiem Ermessen ersetzen zu 
können, zusteht. Dies stelle einen steuerschädlichen Vorbehalt dar und führe dazu, dass die Bildung 
von Pensionsrückstellungen nach § 6a Abs. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) unzulässig sei. 
 
Ausnahmsweise sei eine Pensionsrückstellung zulässig, wenn der Vorbehalt ausdrücklich einen nach 
der arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung anerkannten, eng begrenzten Tatbestand normiert, der nur 
ausnahmsweise eine Minderung oder einen Entzug der Pensionsanwartschaft oder Pensionsleistung 
gestattet. Hierbei sei zumindest billiges Ermessen zu beachten. Diese Anforderungen werden durch 
den Vorbehalt der Ersetzung einer Transformationstabelle nach freiem Ermessen nicht erfüllt. 
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Jürgen Abstreiter 
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